
Text zu § 485

Artikel 1 [Inkrafttreten des BGB; Vorbehalt für Landesrecht]

(1) …

(2) Soweit in dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder in diesem Gesetz die Regelung den Landes-
gesetzen vorbehalten oder bestimmt ist, daß landesgesetzliche Vorschriften unberührt bleiben
oder erlassen werden können, bleiben die bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft
und können neue landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden.

Artikel 2 [Begriff des Gesetzes]

Gesetz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.

Artikel 50 [Grundsatz]

Die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Sie treten jedoch insoweit außer Kraft, als
sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder aus diesem Gesetz die Aufhebung ergibt.
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